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*sprachlos*

*räusper* so, langsam dringen Worte wieder durch. Was ist das für ein Handlungsleitfaden? Ich
kann mir nicht vorstellen, dass man zu sowas verpflichtet werden kann, auch wenn mir kein
schlüssiges Argument einfällt. Sowas wie Art. 13 GG?

Und überhaupt, was sollst du dann dort machen? "Zeigen se mir mal das Kind, ich will wissen,
obs noch lebt?"
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